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RS OGH 1969/10/8 6Ob232/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1969

Norm

EheG §39

Rechtssatz

Drohung ist nur dann ein Grund zur Aufhebung der Ehe, wenn der andere Eheteil oder auch ein Dritter für den Fall,

daß es nicht zur Heirat kommen sollte, ein gewichtiges Übel in Aussicht gestellt hat. Eine durch andere Umstände

herbeigeführte Furcht oder Zwangslage erfüllt die Voraussetzungen des § 39 nicht.
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